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 Veröffentlicht am 24.07.1973

Norm

StGB §28 Ba

Rechtssatz

Im Falle der Idealkonkurrenz kann der Umstand, daß die für eines der Delikte erforderliche Schadensgutmachung nicht

geleistet wurde, die Verjährung des anderen, bei dem Schadensgutmachung begri7ich ausgeschlossen ist, nicht

hindern.
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